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1 

1. Teil: 

Allgemeines zum Straßenverkehrsunfall in 
Kollisions- und Sachrecht 

§ 1: Einleitung 

I. Die Bedeutung des internationalen Straßenverkehrsunfalls 

„Der außereheliche Geschlechtsverkehr hat im Deliktskollisionsrecht des 
frühen 19. Jahrhunderts die Bedeutung, die heute den Straßenverkehrsun-
fällen zukommt", heißt es in einer neueren Dissertation zum Internationa-
len Deliktsrecht1. Der Vergleich verblüfft angesichts der evidenten Unter-
schiedlichkeit beider Phänomene. Bezug genommen ist dabei selbstver-
ständlich nicht auf eine Gleichbehandlung solcher Sachverhalte in rechtli-
cher Hinsicht; eine Vergleichbarkeit in tatsächlicher scheidet von vornher-
ein aus. Vielmehr soll auf die Bedeutung für die Entwicklung des Interna-
tionalen Deliktsrecht das Augenmerk gelenkt werden. Diese zeigt sich zum 
einen an der Häufigkeit entsprechender Fälle in der Rechtsprechung, zum 
anderen reflektionsartig an der entsprechenden Erörterung im Schrifttum. 
So standen im Bereich des Deliktsstatuts bis ins 20. Jahrhundert Ansprüche 
aus außerehelichem Geschlechtsverkehr oder brieflicher Ehrverletzung im 
Vordergrund2. Im erstgenannten Bereich ging es vor allem um die Ali-
mentationsklagen der außerehelich geborenen Kinder3. Verkehrsunfälle 
waren bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts mehr als selten4. Hohloch5 

berichtet vom zeitlich ersten „richtigen Verkehrsunfall" mit „Auslandsbe-
rührung", den die Sammlungen der Gerichtsentscheidungen hergeben. Er 
war vom OAG Darmstadt6 zu entscheiden und handelte von einem Fuß-
gänger, der in Frankfurt am Main von einem Pferdefuhrwerk überfahren 
worden war und später in das Gebiet des Großherzogtums Hessen übersie-

1 Rohe, Geltungsgründe, S. 68 Fn. 53. 
2 Rohe, aaO, S. 238; Hohloch, Deliktsstatut, S. 53. 
3 Hohloch, aaO, S. 53 mit dem Hinweis, daß diese Alimentationsklagen damals von 

bestimmten Rechten dem Deliktsrecht zugerechnet wurden; ders., JuS 1980, 18, spricht 
insoweit von einem „Bild der Idylle" im Internationalen Deliktsrecht. 

4 Hohloch, aaO, S. 40. 
5 AaO, S. 39. 
6 SeuffArch 9 (1855) Nr. 1. 
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delte7. Heute liegen der ganz überwiegenden Mehrheit der neueren Judi-
katur zum Deliktskollisionsrecht Verkehrsunfälle zugrunde8, und zwar als 
Folge der technischen Entwicklung unter Beteiligung von Kraftfahrzeugen. 
War es früher die Rechtsgrenzen überschreitende Vorsatztat, die im Mit-
telpunkt der Betrachtung stand, so sind es heute fahrlässige Rechtsguts-
verletzungen oder gar verschuldensunabhängige Haftungstatbestände als 
Massenphänomen mit entsprechender Risikoverteilung über Versiche-
rungssysteme9. Der Straßenverkehrsunfall stellt das deutlich häufigste Pro-
blem im Internationalen Deliktsrecht dar10. So wird etwa auf 500.000 jähr-
lich die Zahl der Verkehrsunfälle geschätzt, bei denen EU-Bürger außer-
halb ihres Herkunftslandes geschädigt werden11. In etwa 150.000 Unfälle 
pro Jahr sind Deutsche im Ausland verwickelt12. Vor allem durch die 
enorme zahlenmäßige Steigerung der Unfälle mit Auslandsberührung ist 
das Internationale Deliktsrecht erst zu einem auch praktisch bedeutsamen 
Teil des IPR geworden13. Der Paradigmenwechsel resultiert zum einen aus 
der zunehmenden Motorisierung der Bevölkerung seit der Erfindung des 
Automobils. Schon im rein innerstaatlichen Bereich manifestiert sich der 
Stellenwert des Straßenverkehrsunfalls als soziales und volkswirtschaftli-
ches Problem14 in entsprechenden Straßenverkehrsunfallstatistiken15. Der 
Kraftfahrzeughaftung kommt im modernen deliktischen Unfallrecht die 
Rolle des Protagonisten zu16. Damit verschieben sich schon im nationalen 
Recht die Gewichte auf eine im Vergleich zum 19. Jahrhundert völlig ver-
schiedene Art deliktischer Haftung. Beim außerehelichen Geschlechtsver-
kehr ging es um vorsätzliches Verhalten, dessen zivil- und strafrechtliche 
Behandlung bis ins 20. Jahrhundert starke admonitorische Züge aufwies. 
Der moderne Straßenverkehrsunfall ist ein Massenphänomen, das demge-

7 In casu wurde die lex fori zur Anwendung berufen. 
8 Rohe, Geltungsgründe, S. 94; Schönberger, Tatortprinzip, S. 166. 
9 Rohe, aaO, S. 3, 238. 
10 Fischer, Akzessorische Anknüpfung, S. 120; Batiffol, Rev.crit. 58 (1969), 215 

(227); Wilde, Verkehrsunfall, S. 3; Hohloch, JuS 1980, 18 (22); ders., IPRax 1984, 14; 
W. Lorenz, FS Coing Bd. 2, S. 257 (278); Müko/Kreuzer, Art. 38 Rn. 11; Schönberger, 
aaO; Dessauer, ZVglRWiss 81 (1982), 215 (222); Ehrenzweig, Treatise, S. 573; Junker, 
JZ 2000, 477; Looschelders, VersR 1999, 1316; Wagner, EuZW 1999, 709 (712); Vogel-
sang, NZV 1999, 497. 

11 Splitter, in: 36. Deutscher Verkehrsgerichtstag 1998, S. 131 (132); Hirsch, DAR 
2000, 500 (504); Bericht in EuZW 1998, 581; vgl. auch die Zahlen bei Wezel, VersR 
1986, 952. 

12 Splitter, aaO. 
13 Hohloch, Deliktsstatut, S. 1. 
14 Vgl. dazu z.B. Kötz, in: Schadensersatz bei Straßenverkehrsunfällen, S. 11 f. 
15 Vg. z.B. Kötz, Deliktsrecht, Rn. 207 f.; sowie ausfuhrlich für Deutschland, Frank-

reich und England Eimer, Gefälligkeitsfahrt, S. 26 ff. 
16 Ehrenzweig/Jayme, Priv.Int.L., S. 94 f. 
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genüber in der Regel durch Nachlässigkeit oder gar ohne Verschulden ein-
tritt. Er wird aus der Notwendigkeit des modernen Straßenverkehrs heraus 
grundsätzlich in Kauf genommen als letztlich nicht zu vermeidende Aus-
wirkung desselben. Die Admonition tritt zugunsten des Kompensationsge-
dankens in den Hintergrund17, was für das Unfallrecht als Teil des Delikts-
rechts typisch ist18. Das Sachrecht reagiert auf das massenhafte Auftreten 
von Unfällen und das gestiegene Bedürfnis nach sozialer Sicherheit mit der 
Ausprägung von Sonderrechtsmaterien wie dem Straßenverkehrshaft-
pflichtrecht und dem Pflichtversicherungsrecht. 

Mit Zunahme der im Inland lebenden Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit19, des grenzüberschreitenden Verkehrs im gewerbli-
chen Bereich sowie im Bereich des Tourismus wird die Bedeutung des 
Straßenverkehrsunfalls aus dem sachrechtlichen Bereich in den kollisions-
rechtlichen hinübergetragen. Der Schadensausgleich bei Straßenverkehrs-
unfällen ist zu einem Weltproblem geworden20. Im heutigen Massenver-
kehr muß jeder Autofahrer, selbst wenn er sich aus seiner Sicht in der 
Heimat befindet, damit rechnen, in einen Verkehrsunfall mit Auslandsbe-
rührung verwickelt zu werden, etwa bei Kollision mit dem Fahrzeug eines 
sog. Gastarbeiters. Dies gilt erst recht, wenn er selbst sich im Ausland auf-
hält. 

Einhergehend mit einer steigenden Relevanz des Phänomens „Straßen-
verkehrsunfall mit Auslandsberührung" gerieten seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts die überkommenen Anknüpfiingsgrundsätze des Internationalen 
Deliktsrecht ins Wanken; die „klassische" Anknüpfungsregel der lex loci 
delicti commissi, die aus einer Zeit stammt, die den internationalen Stra-
ßenverkehr nicht kannte21, hat seitdem ihre bis dahin zumindest nominell 
unumschränkte Stellung eingebüßt22. Die beeindruckende Entwicklung, die 
das Deliktskollisionsrecht erlebt hat23, vollzieht sich in erster Linie an 
Fällen mit Straßenverkehrsschäden, da sich gerade in diesem Bereich ge-
zeigt hat, daß die lex loci-Regel als alleinige und ausnahmslose Lösung 

17 Vgl. zur Unterscheidung von Admonition und Kompensation v.a. Ehrenzweig, 
Treatise, S. 548 f. 

18 Eine andere Entwicklung zeigt sich dagegen vor allem bei Pressedelikten, vgl. zur 
Caroline-von-Monaco-Rechtsprechung Spickhoff, IPRax 2000, 1 (4), Wagner, ZEuP 
2000, 200 ff., sowie Körner, NJW 2000, 241 ff.; zu den Funktionen des Straßenver-
kehrshaftungsrechts s.u. § 14 V. 1. a) aa). 

19 Vgl. zur signifikant höheren Schadenshäufigkeit türkischer, griechischer und jugo-
slawischer Staatsangehöriger Kötz, FS Steindorff, S. 643 (666). 

20 So bereits von Hippel, Schadensausgleich, S. 1. 
21 Trutmann, Deliktsobligationen, S. 8 
22 Rohe, Geltungsgründe, S. 1 
23 Hohloch, Deliktsstatut, S. 1. 
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ungeeignet ist24. Wohl überall haben die Bestrebungen zur Auflockerung 
dieser Regel an der Problematik grenzüberschreitender Verkehrsunfälle 
angesetzt2 . Insbesondere die Anknüpfung an den gemeinsamen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat das Internationale Deliktsrecht vom IPR des Straßen-
verkehrsunfalls her erreicht und sie hat dort auch noch immer ihre tatsäch-
liche Domäne26. Vor über 40 Jahren hat die bahnbrechende Abhandlung 
von Binder27, der als einer der ersten in Europa erkannte, daß die lex loci 
delicti nicht in allen Fällen befriedigt, für die deutsche Wissenschaft den 
Anstoß zur Belebung der Diskussion über die von ihm sog. Auflockerung 
der Tatortregel gegeben. Auch Binder hat für seinen Ansatz der Anknüp-
fung des Deliktsstatuts unter dem Gesichtspunkt der „soziologischen Ein-
bettung der Tat"28 Beispiele aus dem Bereich der Unfälle mit Kraftfahr-
zeugen herangezogen29. Dementsprechend hat auch die Rechtsprechung im 
deliktsrechtlichen Teilbereich des Verkehrsunfalls die Grundregel der Tat-
ortanknüpfung nach und nach durch die immer wieder ergänzte Bildung 
von Fallgruppen beschränkt30. Diese radikale Umgestaltung des Internatio-
nalen Deliktsrechts hat dieses jedoch lange Zeit zu dem am stärksten mit 
Rechtsunsicherheiten behafteten Gebiet des IPR gemacht31. Dasselbe gilt 
in ausländischen Internationalen Deliktsrechten, etwa in den USA, wo das 
tradierte Tatortprinzip besonders unter Druck geraten ist. Entscheidungen, 
die dort auf völlig neuem Weg das Deliktsstatut bestimmen wollen, haben 
ebenfalls Straßenverkehrsunfälle zur Tatsachengrundlage32. Dabei ist in 
den USA das Aussehen dieses Teils des Kollisionsrechts besonders viel-
farbig, weil ein umfangreicher Katalog von Gesichtspunkten des Einzel-
falls besteht, die zu berücksichtigen sein können, so z.B. Tatort, jegliche 
persönliche Verbindung zwischen den Parteien wie Staatsangehörigkeit, 

24 Schwind, Handbuch, S. 393. 
25 Looschelders, VersR 1999, 1316 (1319). 
26 Von Bar, IPR Bd. 2, Rn. 671; Schönberger, Tatortprinzip, S. 165. 
27 RabelsZ 20 (1955), 401; Schönberger, aaO, S. 2, spricht von einem „Meilenstein". 
28 Vgl. Binder, aaO (480 ff.). 
29 Vgl. z.B. Binder, aaO (481, 485 ff.). 
30 Vgl. die tragenden Urteile BGHZ 57, 265; 87, 95; 90, 294; 93, 214; 119, 137; 120, 

87; Hohloch, JR 1985, 372 (373) spricht von einer „Konjunktur von Urteilen zum Ver-
kehrsunfallstatut". 

31 Vgl. Hohloch, JuS 1980, 18 
32 Vgl. die dargestellten US-amerikanischen Judikate bei Hohloch, Deliktsstatut 

S. 150 ff.; ders., JuS 1980, 18 (20); Trutmann, Deliktsobligationen, S. 52 ff., 147 ff.; 
Kegel/Schurig, IPR, S. 634 ff., Juenger, Am.J.Comp.L. 1984, 1 (13 ff., insbesondere 47); 
und Mühl, VersR 1973, 1088 ff.; demgemäß hat Wilde, Verkehrsunfall, in seiner Mono-
graphie des internationalen Straßenverkehrsunfalls das Schwergewicht auf die Darstel-
lung des amerikanischen Kollisionsrechts gelegt, vgl. aaO, S. 3, 96; zu den Umwälzun-
gen des IPR in den USA und deren Bedeutung für das deutsche Kollisionsrecht s.u. § 3 
II. 
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Aufenthalt, Wohnsitz und Sitz einer besonderen Beziehung zwischen den 
Parteien, aber auch andere Kontakte wie der Wohnsitz von Tatzeugen, die 
Zulassung und Registrierung des Fahrzeugs und seine Haftpflichtversiche-
rung33. Der internationale Straßenverkehrsunfall prägt somit auch im Aus-
land in erster Linie die Entwicklung des Deliktskollisionsrechts. 

Interessant wird der Straßenverkehrsunfall durch Besonderheiten, die 
ihn sowohl im nationalen Deliktsrecht als auch auf kollisionsrechtlicher 
Ebene von anderen Delikten unterscheiden. Schon das Sachrecht ist in die-
sem Bereich nämlich schwierig34. Es unterscheidet in vielen Staaten hier 
Gefährdungshaftung und Haftung aus (vermutetem) Verschulden, verläuft 
also gewissermaßen zweispurig35. Zum Haftungsrecht treten versiche-
rungsrechtliche Fragen hinzu. Das Versicherungsrecht hält vielfach mit 
dem Direktanspruch ein weiteres Schuldverhältnis bereit. Bei im Ausland 
zugelassenen Kraftfahrzeugen tritt unter Umständen über das AuslPflVG 
ein zweiter Versicherer auf den Plan. 

Kennzeichnend für den Straßenverkehrsunfall in kollisionsrechtlicher 
Hinsicht ist schließlich, daß bei ihm mögliche Anknüpfungspunkte zur 
Verfügung stehen, die es bei anderen deliktischen Sachverhalten grund-
sätzlich nicht gibt. Zwar bestehen die für unerlaubte Handlungen typischen 
Anknüpfungsmöglichkeiten an den Tatort, die Staatsangehörigkeit von 
Schädiger bzw. Geschädigtem und deren gewöhnlichen Aufenthalt sowie 
zwischen ihnen ggf. bestehende Sonderbeziehungen. Darüber hinaus sind 
jedoch als für die Anknüpfung möglicherweise heranziehbare Kriterien der 
Versicherungsort, der Zulassungs-/Registrierungsort und der gewöhnliche 
Standort des bzw. der beteiligten Fahrzeuge zu nennen. Es stehen damit 
subjektbezogene/personale (Staatsangehörigkeit, gewöhnlicher Aufent-
halt), ortsbezogene/territoriale (Tatort) und objektbezogene/reale (Versi-
cherung, Zulassung, gewöhnlicher Standort) Anknüpfüngsmomente zur 
Verfugung. 

Aufgrund der sich im Ineinandergreifen von Delikts- und Versiche-
rungsrecht manifestierenden Kanalisierungsfünktion der Haftungsansprü-
che läßt sich der Kreis der beteiligten Interessen regelmäßig nicht auf die 
Zweierbeziehung Schädiger - Geschädigter reduzieren. Beteiligt sind 
vielmehr jedenfalls grundsätzlich auch Versicherungsinteressen, nämlich 
i.d.R die Haftpflichtversicherung des Schädigers, häufig auch die in Vorla-
ge tretende (Sozial-) Versicherung des Geschädigten. Auch der Kreis von 
Schädigern bzw. Geschädigten kann sich im Einzelfall nicht unerheblich 
ausweiten, da es sich dabei nicht nur um den Führer des beteiligten Fahr-
zeuges bzw. die Führer der beteiligten Fahrzeuge, sondern auch davon ver-

33 Hohloch, Deliktsstatut, S. 187. 
34 Wandt, VersR 1993, 409. 
35 Ausführlich dazu unten § 4 II 2. b) bb). 
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schiedene dinglich am Fahrzeug Berechtigte, sonstige Insassen und andere 
Verkehrsteilnehmer handeln kann. In gleicher Weise sind die verschieden-
sten Unfallsituationen denkbar, etwa die Beteiligung zweier oder mehrerer 
Fahrzeuge, aber auch nur die eines einzigen, etwa in Form des Mitfahrer-
unfalls. Verantwortlich mag der Führer des Fahrzeugs, aber ggf. auch ein 
Insasse oder eine Person außerhalb des Kraftfahrzeugs sein, z.B. ein Fuß-
gänger. 

Als weitere internationalprivatrechtlich relevante Besonderheiten weist 
der internationale Verkehrsunfall auf: Häufigkeit, Internationalität, erheb-
liches Schadenspotential, Registrierungs- und Versicherungspflicht und 
damit gegenseitiges Vertrauen auf das Bestehen einer Haftpflichtversiche-
rung, Schadenstypizität, feste Verhaltensregeln im Verkehr36. Von daher 
bietet sich möglicherweise eine - zumindest teilweise - Sonderregelung 
des Verkehrsunfalls abweichend vom sonstigen Internationalen Delikts-
recht an37. Die Haager Konferenz hatte sich dazu entschlossen und dem 
internationalen Straßenverkehrsunfall ein eigenes Abkommen gewidmet. 
Grund dafür war, daß man das Gebiet der unerlaubten Handlungen für zu 
weit gespannt und zu heterogen hielt, um in einer einzigen Konvention 
behandelt zu werden38, gleichzeitig aber den Straßenverkehrsunfall als 
vordringlichstes Problem in diesem Bereich erachtete39. 

Ordnet man nämlich den internationalen Straßenverkehrsunfall in das 
Gesamtbild des Internationalen Deliktsrecht ein, so präsentiert er sich als 
Teil des internationalen Unfallrechtes. Dieses umfaßt daneben v.a. Sport-, 
insbesondere Skiunfälle, Arbeitsunfälle, Umweltunfälle, insbesondere Un-
fälle mit Emissionswirkung. Neben dem internationalen Unfall - dank des 
Straßenverkehrsunfalls statistisch der bedeutendste Typus im Deliktskolli-
sionsrecht - steht v.a. der internationale Persönlichkeitsschutz vor Presse-
delikten, die internationale Produzentenhaftung und das internationale 

36 Vgl. die Begründung, in: von Caemmerer (Hrsg.), Vorschläge und Gutachten, S. 16; 
ähnlich Weick, NJW 1984, 1993 (1999). 

37 In diese Richtung äußern sich Deutsch, in: Vorschläge und Gutachten, S. 202 (204, 
209 f., 213: Sonderregelung dringend angezeigt); Stoll, FS Kegel, S. 113 (137); Wandt, 
VersR 1990, 1301 (1310); Deville, IPRax 1997, 409 (411); dagegen geht Börner, JR 
1994, 6 (9), davon aus, daß die von der Rechtsprechung für die Auflockerung vorgetra-
genen Sachgründe ebensogut in den anderen Bereichen des Deliktsrecht gelten, während 
Müller, JZ 1986, 212, beim BGH noch Skepsis erkannte, ob sein Regelwerk als allge-
mein verbindliches Internationales Deliktsrecht zu gelten habe. 

38 Kropholler, ZfRV 1975, 256 (257, 266), der diese Einschätzung aber nur auf uni-
verseller Ebene teilt, für den regionalen Bereich der EG dagegen eine Kodifikation für 
aussichtsreich hält, weil hier die Auffassungen über die beste Anknüpfung nicht so unter-
schiedlich sind; W. Lorenz, RabelsZ 57 (1993), 175; Batiffol, Rev.crit. 58 (1969), 215 
(227); Panchaud, Schw.Jb.int.R. 25 (1968), 101 (112); Loussouarn, Clunet 96 (1969), 
5 f. 

39 W. Lorenz, aaO (176); Panchaud, aaO; Loussouarn, aaO (6). 
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Wettbewerbsrecht im Vordergrund40. Diese Rechtsmaterien sind bei der 
Suche des anwendbaren Rechts jedenfalls in Nuancen ebenfalls bereits 
einen ihren spezifischen Eigenarten entsprechenden Weg gegangen. Dies 
gilt speziell bei der Ausfüllung der Tatortregel, weil die Lokalisation un-
erlaubter Handlungen, die immaterielle Rechtsgüter (internationaler Per-
sönlichkeitsschutz) oder reine Vermögensschäden (internationales Wett-
bewerbsrecht) erfassen, ganz andere Anforderungen stellt41 als der Kraft-
fahrzeugunfall, der immer mit einer Sach- und/oder Körperschädigung 
einhergeht. 

Eine Sonderbehandlung der Straßenverkehrsunfälle im Deliktskollisi-
onsrecht ist demnach sowohl hinsichtlich des Tatortgrundsatzes als auch 
seiner Auflockerung denkbar. 

II. Der Begriff des internationalen Verkehrsunfalls 

Eine - wenn auch nur teilweise - Unterwerfung des internationalen Kraft-
fahrzeugunfalls unter vom übrigen Internationalen Deliktsrecht abwei-
chende Kollisionsregeln würde voraussetzen, daß er sich davon sinnvoll 
abgrenzen läßt42. Das StVA, das eine solche eigenständige Regelung ent-
hält, definiert den Straßenverkehrsunfall in Art. 1 Abs. 2 StVA als einen 
Unfall, an dem ein oder mehrere Fahrzeuge, ob Motorfahrzeuge oder nicht, 
beteiligt sind und der mit dem Verkehr auf öffentlichen Straßen, auf öf-
fentlich zugänglichem Gelände oder auf nichtöffentlichem, aber einer ge-
wissen Anzahl befügter Personen zugänglichem Gelände zusammenhängt. 
Deutsch43 definiert den Verkehrsunfall dagegen weniger detailliert und 
mehr auf den Erfolg abstellend als ein Ereignis im Straßenverkehr, das zur 
Verletzung von Rechtsgütern oder Rechten einer Person führt und zur 
Haftung oder zum Eintreten einer haftungsersetzenden Versicherung füh-
ren kann44. Von Hippel45 spricht im Rahmen seines Entwurfs eines Ver-

40 Vgl. z.B. Rohe, Geltungsgründe, S. 2, 238; Hohloch, JuS 1980, 18 (19); Staud/von 
Hoffmann, Art. 38 EGBGB Rn. 111, unterscheidet als Typen, für die eigenständige An-
knüpfungskriterien in Betracht kommen: Verkehrsunfälle, Produkthaftung, Verletzung 
der Privatsphäre, Geschäftsschädigung und Umweltschäden. 

41 Vgl. zur Tatortbestimmung im internationalen Wettbewerbs- und Immaterialgüter-
recht Sack, WRP 2000, 269 ff. 

42 Die IPR-Reform von 1999 verzichtete auf spezielle Anknüpfungsregeln für einzelne 
Deliktstypen gerade deshalb, weil dies nicht recht eingrenzbar erschien, vgl. Er-
man/Hohloch, 10. Aufl., Art. 41 EGBGB Rn. 2; eine Begriffsbestimmung ist im übrigen 
zur Eingrenzung der Thematik dieser Untersuchung dienlich. 

43 In: Vorschläge und Gutachten, S. 220 (230); ebenso die Begründung ebenda, S. 17. 
44 Ähnlich Staud/von Hoffmann, Art. 38 EGBGB Rn. 260: „plötzliches, generell für 

möglich erkanntes, konkret aber nicht vorhergesehenes Ereignis, das die Verletzung von 
Rechtsgütern oder Rechten einer Person verursacht und das die Haftung der daran betei-
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kehrsversicherungsgesetzes noch kürzer von jedem Unfall, der durch ein 
Kraftfahrzeug verursacht wird46. 

Die Prüfung der Tauglichkeit dieser Begriffsbestimmungen erfordert 
zunächst die Zerlegung des Begriffs „Straßenverkehrsunfall" in seinen 
allgemeinen Bestandteil „Unfall" und das spezifizierende Merkmal des 
„Straßenverkehrs". 

1. Der Unfallbegriff 

Dabei kann beim Unfallbegriff auf anerkannte Definitionen zurückgegrif-
fen werden. Auch das St VA hält eine Erläuterung insoweit nicht für erfor-
derlich. Als Unfall bezeichnet man gemeinhin ein plötzliches, von außen 
kommendes Ereignis, das zu einem Personen- oder Sachschaden führt47. 

Davon werden teilweise vorsätzlich zugefügte Schäden von vornherein 
herausgenommen48. Betroffen sind hier vor allem die Fälle, in denen das 
Kraftfahrzeug als Waffe eingesetzt wurde, unter Umständen aber auch 
Fahrten in selbstmörderischer Absicht. Sie sind aber für den Geschädigten 
regelmäßig ebenfalls plötzliche, von außen eintretende Ereignisse, mag 
auch aus Sicht eines objektiven Betrachters zweifelhaft sein, ob dies nach 
allgemeinem Sprachgebrauch noch als Unfall angesehen werden kann. Es 
spricht daher viel dafür, auch insoweit den Unfallbegriff als erfüllt anzuse-
hen. Aufgrund der statistischen Seltenheit vorsätzlich herbeigeführter Stra-
ßenverkehrsunfälle sollen diese in der vorliegenden Arbeit nicht eigens 
erörtert werden. Im übrigen ist aber auf der IPR-Ebene nichts dafür er-
sichtlich, sie anders zu behandeln als den statistischen Regelfall des allen-
falls fahrlässig verursachten Unfalls. Auf der Ebene des Sachrechts mag 
dann das anzuwendende Haftungsrecht ggf. über eine gesonderte Behand-
lung entscheiden49. 

ligten Personen oder auch das Eintreten einer haftungsersetzenden Versicherung nach 
sich ziehen kann". 

45 Schadensausgleich, S. 117. 
46 Ahnlich das Europäische Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für 

durch Kraftfahrzeuge verursachte Schäden vom 14.5.1973 (es ist veröffentlicht: Europe-
an Treatise Series Nr. 79), das einen vergeblichen Versuch einer Sachrechtsvereinheitli-
chung machte; es verlangt, daß der Unfall „mit dem Verkehr in Zusammenhang steht" 
und „durch ein Fahrzeug verursacht" worden ist. 

47 Deutsch, in: Vorschläge und Gutachten, S. 202 (203); Essen, Rapport explicatif, S. 
200 (203); Kotz, Deliktsrecht, Rn. 1, 202; für das Strafrecht Tröndle/Fischer, StGB, 
§ 142 Rn. 9; vgl. zum österreichischen Recht Schwimann/Schauer, § 1 EKHG Rn. 2; 
Junker, JZ 2000, 477 (482 Fn. 64). 

48 So Deutsch, aaO (203, 218). 
49 So ist im deutschen Recht die Frage der Anwendung des § 7 StVG bei Benutzung 

eines Autos als Mordwaffe umstritten, wird aber von BGHZ 37, 311 bejaht; ebenso etwa 
Larenz/Canaris, SchR II/2, S. 621, und für das österreichische Recht vgl. Schwi-
mann/Schauer, § 1 EKHG Rn. 7. 
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In ähnlicher Weise sollte dem Sachrecht überlassen bleiben, ob der Un-
fall dem vorgeblichen Schädiger haftungsrechtlich tatsächlich zurechenbar 
ist, da es hierfür die maßgeblichen Kriterien aufstellt und diese Frage 
möglichst nicht auf das IPR verschoben werden sollte. Als Unfall scheiden 
höchstens solche Ereignisse, bei denen unter allen denkbaren Gesichts-
punkten eine Zurechnung - auch im Wege eines denkbar weiten verschul-
densunabhängigen Haftungstatbestandes - an eine Person ausgeschlossen 
erscheint, aus50, etwa reine Naturereignisse. 

2. Der Straßenverkehrsbegriff 

Mit dem Merkmal des Straßenverkehrs soll der Lebensbereich bezeichnet 
werden, in dem sich der Unfall verwirklicht hat51. Die Definition in Art. 1. 
Abs. 2 StVA versucht insoweit eine Konkretisierung durch die Beteiligung 
von Fahrzeugen und Spezifizierung des Unfallortes. 

a) Der Unfallort 

Die insoweit im StVA enthaltene Beschränkung wurde übernommen aus 
Art. 2 Abs. 1 des Anhangs I zum Europäischen Übereinkommen über die 
obligatorische Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge (BGBl. 1965 II 
282)52. Dabei legt das StVA nicht den Unfallort auf bestimmte Gelände 
fest, sondern es genügt ein Zusammenhang mit dem Verkehr dort. Abgese-
hen davon, daß diese Bestimmung verworren ist und für die Abgrenzung 
des Straßenverkehrsunfalls kaum etwas leistet53, weist die Genese aus dem 
genannten Europäischen Übereinkommen auch auf die wesentliche Schwä-
che hin. Das Pflichtversicherungsrecht bemüht sich üblicherweise, die 
Verkehrsflächen näher festzulegen, auf denen ohne Versicherung ein 
Kraftfahrzeug grundsätzlich nicht betrieben werden darf54. Dagegen geht 
es im vorliegenden Zusammenhang nicht um solche versicherungsrechtli-
chen Aspekte, sondern in erster Linie um die Frage des Haftungsrechtes. 
Auch insoweit sollte aber das anzuwendende Haftungsrecht selbst ent-
scheiden, ob es einzelne Ansprüche auf Haftung aus Straßenverkehrsun-
fällen in örtlicher Hinsicht auf den Verkehr auf bestimmten Flächen be-
schränken will. So kennt etwa § 823 BGB insoweit keine räumliche Be-

50 So ist wohl auch die Einschränkung bei Deutsch, in: Vorschläge und Gutachten, 
S. 202 (203) zu verstehen. 

51 Kötz, Deliktsrecht, Rn. 202. 
52 Essen, Rapport explicatif, S. 200 (204); Dutoit/Mercier, Riv.dir.int.priv.proc. 1969, 

367 (406). 
53 Schwimann, ZVR 1978, 161 (164). 
54 Gegen eine solche räumliche Restriktion von Hippel, Schadenausgleich, S. 62. 
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grenzung und die § 7 ff. StVG gelten auch auf nichtöffentlichen Wegen55. 
Die fragliche Regelung in Art. 1 Abs. 2 StVA ist deshalb jedenfalls unnö-
tig. Die Festlegung des Straßenverkehrsbezugs muß auf andere Weise er-
folgen. 

b) Die Fahrzeugbeteiligung 

Das StVA verlangt schließlich noch die Beteiligung mindestens eines 
Fahrzeuges. Die unbestimmte Weite dieses Fahrzeugsbegriffs ist in der 
Literatur auf scharfe Kritik gestoßen56, die deshalb eine Beschränkung auf 
Fahrzeuge, von denen typische Verkehrsgefahren ausgehen, befürwortet57. 
Insoweit hilft eine Rückbesinnung auf die sachrechtlichen Besonderheiten 
des Straßenverkehrshaftungsrechtes gegenüber dem allgemeinen Delikts-
recht. Diese beruhen in erster Linie auf der Betriebsgefahr bestimmter 
Fahrzeuge. Das Sachrecht antwortet darauf häufig mit besonderen Haf-
tungsregeln58 und einer Versicherungspflicht59. In den Blick genommen 
werden dabei allerdings nur Kraftfahrzeuge60. Nur hier besteht daher re-
gelmäßig die Möglichkeit, bei der Anknüpfung auf Versicherung und Zu-
lassung Rücksicht zu nehmen, wodurch sich der Straßenverkehrsunfall von 
anderen Unfällen, etwa einem Skiunfall oder einem reinen Fahrradunfall, 
abhebt. Deshalb soll auch auf der Ebene des IPR der hier zu erörternde 
internationale Straßenverkehrsunfall nur die Unfälle betreffen, an denen 
mindestens ein Kraftfahrzeug beteiligt ist. Der Beteiligungsbegriff ist da-
bei denkbar weit zu fassen. Soweit ersichtlich, geht insoweit am weitesten 
das französische Straßenverkehrshaftungsrecht61. Dort genügt es für die 
Beteiligung nach herrschender Meinung und Rechtsprechung, daß das 
Kraftfahrzeug in irgendeiner Form an der Schadensentstehung beteiligt 
war; das Fahrzeug ist nur dann nicht in den Unfall verwickelt, wenn sich 
der Unfall ohne seine Anwesenheit in genau der gleichen Weise abgespielt 
hätte62. 

Allerdings wäre es bei dieser, gegenüber dem StVA engeren Konzeption 
des Straßenverkehrsunfalls richtiger von „Kraftverkehrsunfall" im Gegen-

55 Hentschel, § 7 StVG Rn. 1; für das österreichische Recht ebenso Schwi-
mann/Schauer, § 1 EKHG Rn. 9; für das portugiesische Recht do Rosàrio Apetato Cor-
rela de Seabra, VersRAI 1998, 37 (54). 

56 Vgl. Schwimann, ZVR 1978, 161 (164 f.); ders., JB1. 1979, 196. 
57 Vgl. Schwimann, jeweils aaO; ders., Grundriß des IPR, S. 156. 
58 Vgl. z.B. §§ 7 ff. StVG, §§ 5 ff. öst. EKHG, Art. 58 ff. Schweiz. SVG. 
59 Vgl. z.B. PflVG, öst. KHVG 1994. 
60 Vgl. z.B. § 7 Abs. 1 StVG, § 1 PflVG, § 5 Abs. 1 öst. EKHG, Art. 58 Abs. 1 

Schweiz. SVG (Motorfahrzeuge). 
61 S.u. § 4 II. 2. b) bb). 
62 Eimer, Gefälligkeitsfahrt, S. 103. 
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satz zum sonstigen Straßenverkehrsunfall zu sprechen63. Beim sonstigen 
Straßenverkehrsunfall fehlt es weitgehend an den Merkmalen der Häufig-
keit, der Internationalität und der Versicherungspflicht64. Die Abgrenzung 
zwischen dem hier zu behandelnden Kraftverkehrsunfall und dem sonsti-
gen Straßenverkehrsunfall, z.B. Zusammenstoß von Fahrrädern, soll daher 
hier danach erfolgen, ob am Unfall ein Kraftfahrzeug beteiligt war. Die 
oben65 genannten Definitionen des St VA und von Deutsch schließen dage-
gen auch sonstige Straßenverkehrsunfälle mit ein. 

Für die Kraftfahrzeug-Definition ist dabei § 1 Abs. 2 StVG tauglich, so 
daß es sich um ein Landfahrzeug handelt, das durch Maschinenkraft be-
wegt wird, ohne an Bahngleise gebunden zu sein, was etwa Fahrräder mit 
Hilfsmotor einschließt66. 

c) Der Zusammenhang mit typischen Verkehrsgefahren 

Die Beteiligung des Kraftfahrzeuges muß allerdings spezifiziert werden, 
um solche Fälle, in die es gewissermaßen nur zufällig eingebunden ist, 
auszuscheiden. So wie § 7 StVG nur auf betriebsspezifische Gefahren sei-
nen speziellen Haftungstatbestand entfaltet67, sollte auch für den interna-
tionalprivatrechtlichen Straßenverkehrsunfallbegriff ein Zusammenhang 
mit den typischen Gefahren des Straßenverkehrs gegeben sein68. Daß bei 
der Ausfüllung dieser Formel auch die Verkehrsanschauung zu Hilfe ge-
nommen werden muß69, ist angesichts der Vielzahl möglicher Fallgestal-
tungen unausweichlich. 

Dieser typische Gefahrzusammenhang fehlt bei einer Beschädigung von 
Autos durch Demonstranten, Terroristen oder Autoknacker, ebenso bei der 
Verletzung eines Mopedfahrers durch den Messerstich eines Passanten 
oder der Selbstentzündung einer Lastwagenladung70. Das bedeutet aber 
nicht, daß es erforderlich wäre, daß sich das Fahrzeug gerade in Bewegung 
befindet71. Ebensowenig wird eine Berührung durch das Schädigerfahr-

63 So Deutsch, in: Vorschläge und Gutachten, S. 202 (209 ff.). 
64 Deutsch. aaO (211). 
65 Vgl. vor 1. 
66 Kötz, Deliktsrecht, Rn. 382. 
67 Kötz, aaO, Rn. 385; Larenz/Canaris, SchR II/2, S. 620; Hentschel, § 7 StVG Rn. 4; 

für das österreichische Recht ebenso Schwimann/Schauer, § 1 EKHG Rn. 10. 
68 Für den strafrechtlichen Straßenverkehrsunfallbegriff ebenso Tröndle/Fischer, 

StGB, § 142 Rn. 9. 
69 So für das StVA auch Schwimann, ZVR 1978, 161 (165). 
70 So zum StVA Schwimann, aaO; Lepine, Can.B.Rev. 47 (1969), 509 (511); Reisho-

fer, ZVR 1977, 33 (34); Beitzke, RabelsZ 33 (1969), 204 (216 f.). 
71 Reishofer, aaO; Beitzke, aaO. 
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zeug, etwa ein Zusammenstoß, gefordert72. Keine Rolle spielt hier, ob in 
irgendeiner Hinsicht eine Verantwortlichkeit des Führers, Halters oder ei-
nes sonstigen Fahrzeugberechtigten überhaupt in Betracht kommt73. Über 
die Verantwortlichkeitsfrage hat das Sachrecht zu befinden. Straßenver-
kehrsbezug haben deshalb die Fälle, bei denen ein nicht motorisierter Ver-
kehrsteilnehmer (v.a. ein Fußgänger) das Ereignis verschuldet hat, eine 
Anrechnung des Betriebsrisikos des beteiligten Kraftfahrzeuges im Wege 
der Mitverantwortung aber nicht auszuschließen ist. Nach der hier vertre-
tenen Ansicht fehlt es dann, wenn eine Haftung nach allen denkbaren An-
spruchsgrundlagen von vornherein nicht in Betracht kommt, etwa bei Na-
turereignissen, aber bereits am Unfallbegriff74. Dieselben Ergebnisse lie-
ßen sich insoweit durch Verortung dieser Frage beim spezifischen Stra-
ßenverkehrsbezug erreichen. Das gilt im gleichen Maße für die Einordnung 
der Frage, ob vorsätzlich herbeigeführte Schäden Straßenverkehrsunfälle 
darstellen75. Auch diese kann ambivalent über den Unfallbegriff oder den 
spezifischen Straßenverkehrsbezug gelöst werden. 

3. Der Auslandsbezug 

Erst ein internationalprivatrechtlich relevanter Auslandsbezug macht den 
Straßenverkehrsunfall zum internationalen. Von Hoffmann76 spricht inso-
weit von Verkehrsunfällen im Ausland oder Verkehrsunfällen im Inland 
mit Ausländerbeteiligung. Die letztgenannte Variante ist zu eng, wenn sie 
so zu verstehen wäre, daß es auf die Staatsangehörigkeit der beteiligten 
Personen allein ankäme. Ein möglicherweise relevanter Auslandsbezug 
kann sich auch ergeben aus dem bloßen gewöhnlichen Aufenthalt im Aus-
land bzw. aus ausländischer Zulassung oder Versicherung eines Kraftfahr-
zeuges. 

4. Ergebnis 

Der Begriff des internationalen Straßenverkehrsunfalls ist mithin in prakti-
kabler Weise bestimmbar. Unter ihm soll daher im folgenden verstanden 
werden ein plötzliches, von außen kommendes Ereignis, das zu einem Per-
sonen- oder Sachschaden führt, an dem mindestens ein Kraftfahrzeug der-
art beteiligt ist, daß sich eine typische Gefahr des Straßenverkehrs ver-
wirklicht, und bei dem eine Auslandsberührung vorliegt. 

72 Vgl. zu § 7 Abs. 1 StVG diesbezüglich letzthin OLG München, OLG-Report 1999, 
38: maßgebend vielmehr, daß das Fahrzeug zum Entstehen des Unfalls beigetragen hat; 
für das österreichische Recht ebenso Schwimann/Schauer, § 1 EKHG Rn. 4. 

73 So auch für das StVA Panchaud, Schw.Jb.int.R. 25 (1968), 101 (115). 
74 S.o. 1. 
75 S.o. 1. 
76 Staud/von Hoffmann, Art. 38 EGBGB Rn. 297; ähnlich Schwimann, JB1. 1979, 196. 
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III. Rechtsgrundlagen 

1. Rechtszustand vor dem 1.6.1999 

Geschriebene Kollisionsnormen fehlten im Bereich des deutschen Delikts-
kollisionsrechts bis 1999 weitgehend. Es wurde neben anderen Materien 
bei der IPR-Reform im Jahre 1986 nicht berücksichtigt. Es blieb dabei, daß 
die Inländerschutzklausel in Art. 12 EGBGB 1896 als Art. 38 EGBGB 
1986 beibehalten wurde. Daneben gab es im kodifizierten Bereich noch 
den § 1 RAVO77, der für außervertragliche Schadensersatzansprüche we-
gen einer Handlung oder Unterlassung, die ein deutscher Staatsangehöriger 
außerhalb des Reichsgebietes begangen hat, deutsches Recht zur Anwen-
dung berief, soweit ein deutscher Staatsangehöriger geschädigt worden ist. 

Das von der 11. Haager Konferenz für internationales Privatrecht78 aus-
gearbeitete Übereinkommen über das auf Straßenverkehrsunfälle anzu-
wendende Recht vom 4.5.197179 ist von der BRD nicht gezeichnet worden. 
Es wurde ganz überwiegend, schlagwortartig zusammengefaßt, als teilwei-
se zu kompliziert beurteilt, führe z.T. außerdem zu nicht überzeugenden 
Ergebnissen und werfe eine Fülle von Zweifelsfragen auf80. Allerdings 
hatten sich jüngst die Stimmen wieder gemehrt, die eine Ratifikation be-
fürworten81. Die Kritikpunkte am StVA wurden dabei als marginal abge-
tan, v.a. weil die aus deutscher Sicht wichtigen Reiseländer fast alle bei-
getreten sind82. Es bleibt abzuwarten, ob diese Forderungen angesichts der 
nunmehr erfolgten Kodifizierung verstummen werden. Der deutsche Ge-
setzgeber hat jedenfalls auch im Zusammenhang mit dieser Kodifizierung 
den Beitritt zu dem nun über 30 Jahre alten Abkommen nicht erwogen. Es 
spielt aus deutscher Sicht deshalb weiterhin nur eine Rolle, wenn das deut-
sche IPR auf das Recht eines Staates verweist, in dem es in Kraft ist und 

77 Zu deren Fortgeltung über den Zweiten Weltkrieg hinaus s.u. § 14 IV. 2. a); zu ihrer 
Bedeutung für die Entwicklung des Internationalen Deliktsrechts vgl. vor allem unten 
§ 14 III. 3. a), b) bb), IV. 2. b), c). 

78 Die Konferenz tagte vom 7. bis 26.10.1968, vgl. Beitzke, RabelsZ 33 (1969), 204. 
79 Das Übereinkommen ist abgedruckt in RabelsZ 33 (1969), 342 (authentischer fran-

zösischer und englischer Text), bei Staud/von Hoffmann, Art. 38 EGBGB Rn. 309 (deut-
sche Übersetzung), und bei Jayme/Hausmann, Internationales Privat- und Verfahrens-
recht, Nr. 100 (amtliche österreichische Übersetzung); zum aktuellen Unterzeichnungs-
und Ratifikationsstand vgl. IPRax 2000, 244. 

80 Stellvertretend für viele W. Lorenz, RabelsZ 57 (1993), 175 (188 ff.). 
81 Von Hoffmann, IPRax 1996, 1 (3, 8); ders., IPR, § 11 Rn. 46; Staud/von Hoffmann, 

Art. 38 EGBGB Rn. 309 f.; Deville, IPRax 1997, 409 (411); angesichts des „Insel-
Daseins" Deutschlands als Nicht-Vertragsstaat neigt dazu auch Wagner, EuZW 1999, 709 
(712); andererseits Looschelders, VersR 1999, 1316: mit baldiger Ratifizierung kaum zu 
rechnen, sowie Erman/Hohloch, 10. Aufl., Art. 40 EGBGB Rn. 42: Ratifikationsaus-
sichten bestehen nicht. 

82 Von Hoffmann, aaO (3). 
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man die Möglichkeit eines renvoi im deutschen Internationalen Delikts-
recht anerkennt83. 

Infolge dieses Rechtszustands blieb das Deliktskollisionsrecht weitge-
hend der Rechtsprechung und Lehre überlassen. Es war daher durch 
Richterrecht geprägt. Die dabei herausgebildeten Grundsätze, vor allem 
der Tatortgrundsatz, wurden von der herrschenden Literatur sogar als Ge-
wohnheitsrecht angesehen84. 

2. Rechtszustand seit dem 1.6.1999 

Durch das Gesetz zum Internationalen Privatrecht für außervertragliche 
Schuldverhältnisse und für Sachen vom 21.5.1999 (BGBl. 1999 I 1026) 
nimmt seit dessen Inkrafttreten am 1.6.1999 nun auch das Deliktskollisi-
onsrecht den Status einer lex scripta ein. Der von der ganz überwiegenden 
Literatur seit langem heftig angegriffene Art. 38 EGBGB a.F. wurde be-
seitigt, die RAVO aufgehoben. Nach fast 100 Jahren BGB fand damit auch 
der hier zu untersuchende, für die Praxis überaus wichtige Bereich seine 
gesetzliche Normierung in den Art. 40 - 42 EGBGB n.F. 

Die Bemühungen hierum währten schon längere Zeit und fanden damit 
ihren Abschluß. Beauftragt vom Bundesministerium der Justiz hatte der 
Deutsche Rat für internationales Privatrecht bereits 1981/82 Vorschläge 
für die Reform bzw. Kodifizierung des Internationalen Deliktsrechts aus-
gearbeitet. Sein Entwurf zeichnete sich hinsichtlich des internationalen 
Kraftfahrzeugunfalles dadurch aus, daß er in Art. 6 Abs. 2 eine spezielle 
Regelung enthielt85 und ihn im übrigen aber den allgemeinen internatio-
naldeliktsrechtlichen Regeln unterwarf86. In den Jahren 1984 und 1993 
wurden sodann jeweils Referentenentwürfe erstellt. Nach der Auswertung 

83 Erman/Hohloch, 10. Aufl., Art. 40 EGBGB Rn. 10, 44; Müko/Kreuzer, Art. 38 
Rn. 106; Soe/Lüderitz, Art. 38 Rn. 49; Graue, RabelsZ 57 (1993), 26 (51); Kropholler, 
IPR, S. 509; Beispiele aus der deutschen Rechtsprechung sind z.B. LG Schweinfurt, 
IPRax 1981, 26, und LG Nürnberg-Fürth VersR 1980, 955 (jeweils Verkehrsunfall in 
Jugoslawien); zum renvoi nach der Neuregelung s.u. § 20. 

84 Vgl. für viele Pal/Heldrich, Art. 40 EGBGB Rn. 1; Soe/Lüderitz, Art. 38 Rn. 2 f.; 
Erman/Hohloch, 10. Aufl., Art. 40 EGBGB Rn. 1; Müko/Kreuzer, Art. 38 Rn. 4. 10; 
Hohloch, Deliktsstatut, S. 260 Fn. 251; ders., JuS 1993, 342; ders., IPRax 1984, 14 (16); 
ders., NZV 1988, 161 (163); Binder, RabelsZ 20 (1955), 401 (407); Hillgenberg, Atom-
schäden, S. 69; Schönberger, Tatortprinzip, S. 8; Koch, ZHR 152 (1988), 537 (545); 
Börner, Jura 1990, 57; Kreuzer, FS Zajtay, S. 295 (306); IPG 1987-88 Nr. 16 (Köln), 
S. 153; 1985-86 Nr. 17 (Köln), S. 186; a.A. Staud/von Hoffmann, Art. 38 EGBGB Rn. 1, 
111. 

85 Vgl. zu dieser Bestimmung unten § 14 VI. 1. a) aa); da sie im neuen EGBGB nicht 
enthalten ist, erscheint die Äußerung nicht exakt, daß die neue Regelung inhaltlich von 
dem Entwurf des Deutschen Rates ausgehe, so aber Pal/Heldrich Vorb. Art. 38 EGBGB 
Rn. 1. 

86 Vgl. die Begründung, in: von Caemmerer (Hrsg.), Vorschläge und Gutachten, S. 16. 
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der Stellungnahmen zum Referentenentwurf von 1993 wurde ein Regie-
rungsentwurf87 ausgearbeitet, den das Kabinett am 24.8.1998 billigte. Die-
ser Entwurf, dessen politisches Schicksal in der Literatur für ungewiss er-
achtet wurde88, ist Gesetz geworden89. Besondere Anknüpfungsregeln für 
Straßenverkehrsunfälle sind ebensowenig wie in den vorangegangenen 
Referentenentwürfen enthalten. Dies wird von den Stellungnahmen im 
Schrifttum begrüßt90. Der Gesetzgeber wollte nur einen „Kernbestand kol-
lisionsrechtlicher Grundsätze" festlegen91. Das Gesetz versteht sich dabei 
im Bereich des Internationalen Deliktsrechts weitestgehend als Kodifizie-
rung des bisherigen durch richterliche Grundsätze geprägten Rechtszustan-
des92, so daß die alte Rechtsprechung ebenso Bedeutung für die Auslegung 
haben kann wie die Äußerungen des Deutschen Rates für internationales 
Privatrecht93. 

Eine intertemporale Regelung wurde bewußt nicht verabschiedet94. Es 
besteht jedoch Einigkeit, daß Art. 220 Abs. 1 EGBGB bzw. Art. 236 § 1 
EGBGB insoweit analoge Anwendung zu finden haben95. Es bleibt deshalb 
bei den bisher gültigen Kollisionsregeln, wenn der Vorgang vor dem 
1.6.1999 abgeschlossen war, d.h. das anwendbare Sachrecht unwandelbar 
feststand96. Entscheidend ist damit der leicht fixierbare Zeitpunkt, zu dem 
der Verkehrsunfall stattgefünden hat97, vorausgesetzt das Verkehrsunfall-
statut wird als unwandelbar erachtet, was nicht völlig unbestritten ist98. 

87 Ausführliche Darstellung bei Wagner, IPRax 1998, 429. 
88 Staud/von Hoffmann, Art. 38 EGBGB Rn. 7. 
89 Mit einer minimalen und hier nicht interessierenden redaktionellen Klarstellung, 

vgl. Wagner , IPRax 1999, 210 (212). 
90 Spickhoff, NJW 1999, 2209 (2210); Junker, RIW 2000, 241 (243); Looschelders, 

VersR 1999, 1316. 
91 Staudinger, DB 1999, 1589 (1591); Looschelders, aaO. 
92 S. Lorenz, NJW 1999, 2215 (2216); Staudinger, DB 1999, 1589; von Hoffmann, 

IPR, § 11 Rn. 1, 17; Freitag/Leible, ZVglRWiss 99 (2000), 101 (102); Vogelsang, NZV 
1999, 497 (500); Timme, NJW 2000, 3258 (3259); Hohloch/Jaeger, JuS 2000, 1133; 
Erman/Hohloch, 10. Aufl., Art. 40 EGBGB Rn. 5; Kreuzer, RabelsZ 65 (2001), 383 (393, 
457); Junker, RIW 1998, 741 (742) zum RefE 1993. 

93 Von Hoffmann, aaO Rn. 1. 
94 Vgl. BT-Drucks. 14/343, S. 7; Junker, RIW 2000, 241 (243); ders., JZ 2000, 477. 
95 Pal/Heldrich, Vorb v Art. 38 EGBGB Rn. 1; Spickhoff, NJW 1999, 2209 (2210); 

Junker, aaO; Vogelsang, NZV 1999, 497 (501); Koch, VersR 1999, 1453; Er-
man/Hohloch, 10. Aufl., Art. 40 EGBGB Rn. 19, Art. 41 EGBGB Rn. 6; Timme, NJW 
2000, 3258 (3259); Hohloch/Jaeger, JuS 2000, 1133. 

96 Kollisionsrechtlicher Abgeschlossenheitsbegriff, vgl. Pal/Heldrich, Art. 220 
EGBGB Rn. 2 mwN; Junker, aaO; Timme, aaO; Hohloch/Jaeger, aaO. 

97 Pal/Heldrich, Vorb v Art. 38 EGBGB Rn. 1; Spickhoff, NJW 1999, 2209 (2210); 
Junker, JZ 2000, 477; Timme, aaO; Hohloch/Jaeger, aaO, auch wenn Folgeschäden, mit-
telbare Schäden und Spätschäden erst ab dem 1.6.1999 eintreten. 

98 S.u. § 14 VII. 
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Die überraschend schnelle" Verabschiedung der neuen Gesetzesrege-
lung erstaunt zunächst insofern, als gegenwärtig wieder Bestrebungen zur 
Kollisionsrechtsvereinheitlichung auf europäischer Ebene in Gang ge-
kommen sind100. Anstrengungen zu einem europäischen Übereinkommen 
über das auf vertragliche und außervertragliche Schuldverhältnisse an-
wendbare Recht endeten in den 70er Jahren mit einer Beschränkung auf 
das Vertragsrecht101. Da nach dem Vertrag von Amsterdam innerhalb von 
zwei Jahren nach dessen Inkrafttreten (1.5.1999) ein Rechtsakt betreffend 
das auf die außervertraglichen Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
erstellt werden soll (vgl. Art. 65 lit. b) EGV in der Fassung von Amster-
dam102)103, wäre den Artikeln 40 - 42 EGBGB n.F. möglicherweise keine 
ihrer langen Entstehung entsprechende Lebensdauer beschieden104. Die 
Kommision der Europäischen Gemeinschaft erwägt insoweit den Verord-
nungsweg, um das Europäische Schuldrechtsübereinkommen entsprechend 
zu ergänzen105. Einem Entwurf einer Verordnung des Rates über das auf 
außervertragliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht vom 21. 6. 1999 
liegt ein privater Entwurf106 eines zweiten Römischen Übereinkommens 
(„Rom II") seitens der Europäischen Gruppe für Internationales Privatrecht 

99 Pal/HeIdrich, Vorb v Art. 38 EGBGB Rn. 1. 
100 Vgl. Jayme, IPRax 1998, 140 f.; ders., IPRax 1999, 298; Spickhoff, IPRax 2000, 1; 

Pal/Heldrich, aaO Rn. 2; Vogelsang, NZV 1999, 497 (498); zu den Gründen, warum 
dennoch das interne deutsche Gesetzgebungsvorhaben nicht gestoppt wurde Wagner, 
EuZW 1999, 709 (710). 

101 Vgl. z.B. Kreuzer, in: Gemeinsames Privatrecht, S. 373 (398ff.); das so entstande-
ne Römische Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbare 
Recht v. 19.6.1980 ist im wesentlichen die einzige Kollisionsrechtsvereinheitlichung in 
der EU, vgl. Sonnenberger, JZ 1998, 982 (983); zur Angleichung des Sachrechts auf 
europäischer Ebene s.u. § 4 II. 1. 

102 Die Vorschrift ermächtigt zur Vereinheitlichung des IPR, vgl. z.B. Heß, NJW 
2000, 23 (27); Schack, ZEuP 1999, 805, kritisiert Art. 65 EGV als „Kompetenzanma-
ßung"; kritisch äußert sich auch Kohler, Rev.crit. 1999, 1 ff. 

103 Pal/Heldrich, Vorb v Art. 38 EGBGB Rn. 2; durch eine solche Kollisionsrechts-
vereinheitlichung würde der Ruf nach einem europäischen Deliktsrecht an Kraft verlie-
ren, vgl. zu einem solchen Magnus, ZEuP, 1998, 602 ff. 

104 Spickhoff, IPRax 2000,1; ders., NJW 1999, 2209 (2214 f.); Junker, RIW 2000, 241 
(255). 

105 Freitag/Leible, ZVglRWiss 99 (2000), 101 (141); damit rechnen auch Hoh-
loch/Jaeger, JuS 2000, 1133 (1138), sowie Jayme/Kohler, IPRax 1999, 401, die sich 
auch mit den Vor- und Nachteilen eines europäischen Rechtsakts gegenüber einem 
Staatsvertrag beschäftigen, sowie Wagner, EuZW 1999, 709 (710), Pal/Heldrich, Vorb v 
Art. 38 EGBGB Rn. 2, und von Hein, ZVglRWiss 99 (2000), 251 (256). 

106 Abgedruckt IPRax 1999, 286 ff. - französischer Text - , RabelsZ 65 (2001), 550 
ff. - englischer Text - sowie bei Fallon, Eur.Rev.Pr.L. 1999, 45 (46 ff.) - englischer und 
französischer Text - . 
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zugrunde107, der seinen Anwendungsbereich in Art. 2 als loi uniforme aus-
gestaltet und der sich soweit wie möglich nach dem Europäischen Schuld-
vertragsübereinkommen richtet108. Dieser private Entwurf enthält zwar 
Sonderregelungen für Persönlichkeits-, Wettbewerbsverletzungen und 
Umweltschäden (Art. 4 des Entwurfs), nicht aber für den Straßenverkehrs-
unfall. Der deutsche Gesetzgeber rechnet allerdings nicht mit einem als-
baldigen Abschluß der Verhandlungen über dieses Übereinkommen109. 
Auch eine entsprechende EU-Verordnung wird sich so schnell nicht errei-
chen lassen, da sie ebenfalls - für eine Übergangszeit bis zum 30.4.2004 -
der Einstimmigkeit bedarf110. Insoweit ist bemerkenswert, daß man sich in 
Brüssel angesichts der Tatsache, daß sechs EU-Mitgliedsstaaten bereits 
Vertragsstaaten des St VA sind, sehr ernsthaft mit der Frage beschäftigt hat, 
ob das Haager Übereinkommen nicht etwa in das EU-Rechtsinstrument 
integriert werden kann, wofür sich aber bislang keine Mehrheit fand111. 

Auf Grund dieses Standes der Bemühungen auf europäischer Ebene, bei 
denen noch nicht einmal klar ist, in welcher Form die Kollisionsrechtsver-
einheitlichung erfolgen soll112, wird das jetzt kodifizierte Internationale 
Deliktsrecht die deutsche Rechtsentwicklung zumindest mittelfristig prä-

IV. Inhalt und Gang der Darstellung 

Die vorliegende Untersuchung macht es sich zur Aufgabe, darzustellen, 
wie das Kollisionsrecht der Straßenverkehrsunfälle nunmehr beschaffen 
ist. Dabei soll auch das geplante europäische Übereinkommen berücksich-
tigt werden. 

Zunächst wird allerdings der Versuch unternommen, innerhalb des Ty-
pus „internationaler Straßenverkehrsunfall" weitere Typen zu bilden. Nach 
einer knappen Darstellung der allgemeinen Grundstrukturen kollisions-
rechtlicher Rechtsfindung und -anwendung folgt darauf ein kurzer Blick in 
die Grundlagen der Straßenverkehrshaftung in den Sachrechten, denen sich 
eine Darstellung der versicherungsrechtlichen Ansprüche bei internationa-

107 Dethloff, JZ 2000, 179 (180 Fn. 2, 5). 
108 Fallon, aaO (46). 
109 Vgl. die Begründung, BT-Drucks. 14/343, S. 6; vgl. auch Erman/Hohloch, 10. 

Aufl., Vor Art. 38 EGBGB Rn. 8; Jayme/Kohler, IPRax 1999, 401 (402), halten diese 
Einschätzung für fraglich. 

"" Jayme/Kohler, IPRax 1999, 401; Kohler, Rev.crit. 1999, 1 (7 f.); Freitag/Leible, 
ZVglRWiss 99 (2000), 101 (142); vgl. auch Erman/Hohloch, aaO; Heß, NJW 2000, 23 
(28). 

111 Wagner, EuZW 1999, 709 (712). 
112 Vgl. Erman/Hohloch, 10. Aufl., Vor Art. 38 EGBGB Rn. 8. 
113 Vogelsang, NZV 1999, 497 (498). 
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len Kraftfahrzeugunfällen anschließt. Den Schwerpunkt muß die Anknüp-
fung der haftungsrechtlichen Ansprüche einnehmen. Gerade dieser Punkt 
macht das internationale Straßenverkehrsunfallrecht zu einem komplizier-
ten, schrittweise gewachsenen, bis in jüngste Zeit nur schwierig zu über-
schauenden und noch immer unfertigen Anknüpfungssystem114. Dabei ist 
zwischen der Anknüpfung nach dem tradierten Tatortgrundsatz, einer ak-
zessorischen Anknüpfung bei schon vor dem Unfall bestehenden Bezie-
hungen zwischen den Beteiligten und der nichtakzessorischen Auflocke-
rung der Tatortregel zu unterscheiden. Schon allein wegen der Differenzie-
rung von Halter- und Fahrerhaftung spielt die Frage der Behandlung der 
Fälle eine Rolle, bei denen auf mindestens einer Seite des Haftungsver-
hältnisses mehrere Personen stehen. Im Hinblick darauf, daß ein systema-
tisch fundamentaler Unterschied darin existiert, ob bei Beteiligtenmehr-
heiten eine Spaltung des Deliktsstatuts innerhalb der Tatortregel durch 
verschiedene Lokalisation der Delikte entsteht oder durch eine Auflocke-
rung der Tatortregel bei Abweichen der dafür erforderlichen Anknüp-
fungspunkte hinsichtlich der verschiedenen beteiligten Personen115, werden 
beide Fälle getrennt erörtert116. 

Nur die Haftung der Verkehrsteilnehmer selbst, worunter selbstver-
ständlich auch der Halter verstanden wird, und ihrer Versicherer soll dabei 
den Gegenstand der Darstellung bilden. Ausgenommen ist etwa die Haf-
tung des Herstellers eines fehlerhaften Fahrzeugs für einen dadurch verur-
sachten Unfall, da hier die Besonderheiten des internationalen Produkt-
haftungsrechtes eine wesentliche Rolle spielen. Die entsprechende Haftung 
eines Reparaturunternehmers oder eines Verkäufers soll ebenfalls nicht 
dargestellt werden. Die Haftung von Fahrzeugherstellern, -Verkäufern und 
-reparaturunternehmern wurde auch aus dem StVA herausgenommen (Art. 
2 Nr. 1 StVA). Man ging damals davon aus, daß diese Haftungsfragen in 
eigenen Staatsverträgen geregelt würden117. Keine Ausführungen erhalten 
auch die Sonderprobleme, die sich ergeben, wenn der Straßenverkehrsun-
fall gleichzeitig ein Arbeitsunfall ist118. Die Besonderheiten des internatio-
nalen Arbeitsunfalls resultieren aus starken öffentlich-rechtlichen und ver-

114 So Wandt, VersR 1993, 409 (412). 
115 Vgl. Plänker, Gesamtschuldnerausgleich, S. 137. 
116 Vgl. § 12 und § 16. 
117 Reishofer, ZVR 1977, 33 (34); Schwind, Handbuch, S. 394; Lepine, Can.B.Rev. 47 

(1969), 509 (512). 
118 Vgl. zu einem solchen Zusammentreffen von Verkehrsunfall und Arbeitsunfall et-

wa die BGHZ 57, 265 zugrundeliegende Konstellation; allgemein zum internationalen 
Arbeitsunfall Michaelis, Das internationale Recht des Arbeitsunfalls, Diss. Göttingen 
(1980). 
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tragsrechtlichen Überlagerungen119. Die Abwicklung eines Arbeitsunfalls 
stellt daher eine außerordentlich komplexe Materie dar120. Der Frage nach 
dem Umfang des Verkehrsunfallstatuts ist ebenfalls keine eigenständige 
Behandlung gewidmet. 

Schließlich entzündet sich gerade am internationalen Verkehrsunfall das 
Problem einer etwaigen Sonderbehandlung von verkehrsbezogenen Ver-
haltensnormen und Sicherheitsvorschriften. Zum Abschluß sollen danach 
noch die Fragen der Rechtswahl und des renvoi Erörterung finden, wobei 
es sich allerdings um allgemeine international-deliktsrechtliche Probleme 
handelt, so daß sie in dieser Untersuchung des internationalen Straßenver-
kehrsunfalls in entsprechend kürzerem Ausmaß behandelt werden. 

In die so eingegrenzte Darstellung werden die jeweiligen in der deut-
schen Literatur bisher vorgeschlagenen Lösungsansätze für die kollisions-
rechtlichen Probleme Niederschlag finden. Dementsprechend wird in der 
Analyse der Rechtsprechung ebenfalls die deutsche dargestellt. Dabei wird 
der geltende Stand der Rechtsprechung grundsätzlich jeweils abgesetzt 
erörtert, um es grundsätzlich auch Praktikern zu ermöglichen, diesen leicht 
festzustellen. Ausländische Stimmen sollen insoweit aufgenommen wer-
den, als sie wegen ihres besonderen Lösungsansatzes und/oder zugrunde 
liegender Argumentation Einfluß auf die vom deutschen Schrifttum darge-
botenen Empfehlungen haben. Gerade deshalb wird bei den jeweiligen 
Problemstellungen die vom St VA vorgeschlagene Lösung nicht ausgeblen-
det. Nach der Darstellung der bislang vertretenen Lösungsansätze wird der 
Schwerpunkt der Arbeit darin liegen, diese Meinungen auf ihre Vereinbar-
keit mit der neuen gesetzlichen Regelung zu prüfen und jeweils einen ei-
genen Standpunkt zur geltenden Rechtslage zu entwickeln. Nicht mehr 
näher eingegangen soll deshalb auf die aufgehobenen Vorschriften Art. 38 
EGBGB a.F. und der RAVO werden, obgleich diese für die Entwicklung 
des Internationalen Deliktsrecht bislang eine wichtige Rolle spielten. Die 
vorliegende Arbeit will ihr Schwergewicht vielmehr auf die neue Rechts-
lage legen, dabei auch die aktuelle europäische Entwicklung nicht außer 
acht lassen. 

119 Vgl. die Begründung, in: von Caemmerer (Hrsg.) Vorschläge und Gutachten, 
S. 16; Deutsch, ebenda, S. 202 (213). 

120 Deutsch, aaO (227). 
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§ 2: Typologie der internationalen Straßenverkehrsunfälle 

I. Einführung 

Zwar sind bei internationalen Straßenverkehrsunfällen die exotischsten 
Situationen denkbar und konstruierbar. Die in der Rechtsprechung ent-
schiedenen bzw. von der Literatur diskutierten Konstellationen neigen aber 
in tatsächlicher Hinsicht zu Gruppenbildungen mit starken phänomenolo-
gischen Gemeinsamkeiten1. Eine solche Gruppenbildung gleich oder ähn-
lich gelagerter Konstellationen in der Rechtswirklichkeit wird natürlich 
erst durch das häufige Auftreten von Straßenverkehrsunfällen ermöglicht. 

Nach den Grundzügen der Typologik wird ein Typus im Wege der Fall-
gruppenbildung durch Betrachtung der Wirklichkeit unter rechtlichen 
Aspekten gebildet2. Larenz3 unterscheidet zwischen empirischen Typen, 
normativen Realtypen und rechtlichen Strukturtypen. Unter empirischen 
Typen versteht er in der Lebenswirklichkeit vorfindbare Gebilde, die durch 
charakteristische Züge gekennzeichnet sind. Bei den normativen Realtypen 
tritt zu diesem empirischen Befund die Auswahl und Abgrenzung der 
maßgeblichen Erscheinungen unter rechtlichen Aspekten im Wege rechtli-
cher Wertung hinzu. Rechtliche Strukturtypen schließlich sind durch ihren 
Charakter als rechtliche Regelungen gekennzeichnet. Die Herausarbeitung 
solcher Fallgruppen, die als normative Realtypen grundsätzlichen tauglich 
sein könnten, soll im Folgenden versucht werden. Es sollen also solche 
Typen gebildet werden, die sich durch bestimmte rechtlich möglicherweise 
relevante Aspekte unterscheiden und deshalb im Rahmen der Anknüpfung 
unterschiedlicher Behandlung zugänglich wären. Ob eine solche unter-
schiedliche Behandlung tatsächlich geboten ist, soll dagegen erst im Rah-
men der Auffindung der für den internationalen Straßenverkehrsunfall 
richtigen Anknüpfungsregeln geklärt werden. Den herauszuarbeitenden 
Unfalltypen kommt also nicht der Charakter rechtlicher Strukturtypen zu. 

Eine kollisionsrechtlich interessante Unterscheidung läßt sich zum einen 
danach treffen, ob und inwieweit vor dem schädigenden Ereignis bereits 
ein sozialer Kontakt zwischen Schädiger und Geschädigtem bestand (per-
sonaler Ansatz). Typisch für das Bestehen eines solchen in der Literatur 
z.T. sog. „pre-tort Verhältnisses"4 ist der sog. Mitfahrerunfall5. Der gegen-

1 Auch der Deutsche Rat für internationales Privatrecht erkennt bei internationalen 
Verkehrsunfällen eine Schadenstypizität, vgl. die Begründung in: von Caemmerer (Hrsg.) 
Vorschläge und Gutachten, S. 16. 

2 Langenfeld, Vertragsgestaltung, Rn. 38. 
3 Larenz/Canaris, Methodenlehre, S. 290 ff. 
4 Diesen Begriff hat Gonzenbach, akzessorische Anknüpfung, insbesondere S. 3 Fn.2 

mwN, aus dem US-amerikanischen Bereich in den deutschen Rechtskreis eingebracht. 
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sätzliche Fall soll hier als „Fremdunfall" bezeichnet werden6. Bei ihm 
stellt das Unfallereignis erst die soziale Beziehung der Anspruchsparteien 
her. Trutmann7 hat diesen Unfalltypus „Fahrzeugkollision" genannt. Da 
jedoch auch ein Mitfahrer dadurch zu Schaden kommen kann, daß sein 
Fahrzeugführer mit einem anderen Kraftfahrzeug kollidiert8, erscheint 
dieser Begriff weniger präzise. 

Andererseits läßt sich danach differenzieren, wo ursächliches Verhalten 
im weitesten Sinne für den Unfall gelegt wurde bzw. die Folgen diesen 
Verhaltens eingetreten sind (territorialer Ansatz). Hier wird auf den im 
Internationalen Deliktsrecht allgemein bedeutsamen Unterschied des Di-
stanzdelikts zum Platz- oder Punktdelikt Bezug genommen. 

Schließlich kann es eine Rolle spielen, ob das Kraftfahrzeug im Unfall-
staat angemietet wurde oder von demjenigen, dem es zugerechnet wird, aus 
dem Domizilstaat mitgebracht wurde (sachbezogener / realer Ansatz). 

Keinen eigenen Typus in diesem Sinne stellt der häufig sog. Gastarbei-
terunfall9 dar. Er kennzeichnet ein Phänomen, das durch die in Deutsch-
land lebenden Bürger ausländischer Staatsangehörigkeit hervorgerufen 
wird. Ihre fremde Staatszugehörigkeit begründet den für die Eröffnung des 
hier zu erörternden Problems erforderlichen Auslandsbezug. Gepaart mit 
dem inländischen Aufenthalt dieser Personen führt dies regelmäßig zur 
Klage vor deutschen Gerichten als den Gerichten im Staate des gewöhnli-
chen Aufenthalts, die sich dann aus der Sicht des deutschen IPR mit der 
Frage des anwendbaren Rechts zu befassen haben. Auch die Leitentschei-
dungen des BGH zum internationalen Straßenverkehrsunfall betrafen in 
der Regel solche Gastarbeiterunfälle10. Es kann sich dabei um Fremdun-
fälle11 ebenso wie Mitfahrerunfälle handeln12. Anknüfungsrelevant wäre 
die Unterscheidung zwischen Gastarbeiterunfällen und Unfällen, an denen 
etwa ausschließlich deutsche Staatsangehörige, also „Einheimische", im 
Ausland beteiligt sind, nur, wenn die Frage, ob deutsche oder ausländische 
Staatsangehörige beteiligt sind, ein sinnvolles Differenzierungskriterium 
abgeben würde, mit anderen Worten die Ausbildung einseitiger Kollisi-

5 Diese Bezeichnung verwenden etwa Schwimann, ZVR 1978, 161; E. Lorenz, VersR 
1993, 308 (309) spricht von „Insassenunfall". 

6 Dieser Begriff ist sicherlich nicht so plastisch wie der konträre „Mitfahrerunfall", 
beschreibt die Situation aber ohne Schwerfälligkeit. 

7 Deliktsobligationen, S. 155 ff. 
8 Vgl. zu solchen Mischfällen unten II. 1. 
9 Der Begriff findet sich z.B. bei Staud/von Hoffmann, Art. 38 EGBGB Rn. 302; Hep-

ting, DAR 1983, 97; Beitzke, IPRax 1989, 250; IPG 1984 Nr. 15 (Berlin), S. 121. 
10 Z.B. BGHZ 57, 265; 90, 294; 93, 214; 108, 200; 119, 137; BGH NJW 1974, 495; 

BGH VersR 1977, 56. 
11 Z.B. BGH VersR 1977, 56; BGHZ 93, 214; 108, 200. 
12 Z.B. BGHZ 57, 265; 90, 294; 119, 137. 
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onsnormen zu befürworten wäre. Das verficht, soweit ersichtlich, heute 
aber niemand. Auch die gesetzliche Neuregelung enthält keine einseitigen 
Kollisionsnormen13 . 

II. Die Typisierung nach den personalen Beziehungen der Beteiligten 

1. Der Fremdunfall 

Bei dem hier sog. Fremdunfall fehlt, wie dargelegt, vor dem das Schuld-
verhältnis begründenden Ereignis ein sozialer Kontakt zwischen An-
spruchsteller und Anspruchsgegner. Das Unfallereignis selbst stellt erst-
mals eine Verbindung zwischen ihnen her. Es ist eingebettet in die Teil-
nahme der Beteiligten am sog. allgemeinen Verkehr. Dieser Begriff wurde 
im deutschen Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht geprägt und be-
deutet im wesentlichen, daß sich Schädiger und Geschädigter bei dem Un-
fall gewissermaßen als anonyme Verkehrsteilnehmer gegenübertreten, sie 
also nicht bereits vor dem Unfall durch ein besonderes Verhältnis mitein-
ander verbunden waren, aus dem sich besondere, von dem allgemeinen 
Standard abweichende Verhaltenspflichten ergeben14. Dabei soll das letzt-
genannte Element des (Nicht-)Bestehens besonderer Verhaltenspflichten 
für die Abgrenzung von Fremdunfall und Mitfahrerunfall nach hier vertre-
tener Auffassung aber nicht herangezogen werden. Es soll vielmehr der 
Beschreibung der Grenzlinie zwischen einfachen und qualifizierten Mit-
fahrerunfall dienen15. 

Als Musterbeispiel eines Unfalls unter Fremden mag die Entscheidung 
des BGH vom 4.7.198916 dienen (sog. Zypern-Fall). Dort war es zwischen 
einem deutschen Staatsangehörigen und einem als Gastarbeiter in 
Deutschland lebenden türkischen Staatsangehörigen in Nord-Zypern zu 
einem Verkehrsunfall gekommen. Der Deutsche stieß mit seinem in 
Deutschland zugelassenen und versicherten Motorrad mit dem ebenfalls in 
Deutschland zugelassenen und haftpflichtversicherten Pkw des türkischen 
Gastarbeiters zusammen. Aus der US-amerikanischen Rechtsprechung sei 
hier auf den bekannten Fall Reich v. Purcell hingewiesen, entschieden vom 
Supreme Court von Kalifornien17. Frau Reich fuhr mit ihren beiden Kin-
dern von ihrem Wohnsitz in Ohio nach Kalifornien, um dort die Möglich-

13 Deville, IPRax 1997, 409 (410), meint zwar, daß einseitige, das deutsche Recht be-
vorzugende Anknüpfungsregeln im Hinblick auf die Prozessökonomie für die Deutsche 
Justiz begrüssenswert wären, erkennt aber an, daß allseitige Kollisionsnormen aus Grün-
den der Gerechtigkeit den Vorzug verdienen. 

14 Stoll, in: Vorschläge und Gutachten, S. 160 (178). 
15 S.u. 2. c) und d). 
16 BGHZ 108, 200; vgl. zu dieser Entscheidung unten § 14 IV. 2. c) ee). 
17 432 B. 2 d. 727 (1969). 
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keit einer Übersiedlung nach Kalifornien zu prüfen. Ihr Wagen wurde in 
Missouri frontal gerammt vom Wagen Purcell's, der von Kalifornien nach 
Illinois in die Ferien fuhr. 

Selbstverständlich muß es sich beim Fremdunfall nicht um eine Kollisi-
on zwischen Fahrzeugen handeln. Denkbar - wenn auch in der Rechtspre-
chung seltener als der Zusammenstoß von Kraftfahrzeugen18 - kann auch 
sein, daß ein Fußgänger von einem Kraftfahrzeug geschädigt wird. Ein 
Beispiel hierfür ist in der Rechtsprechung des OLG Celle19 zu finden. 
Halter des in Deutschland versicherten und mit deutschem Kennzeichen 
versehenen Fahrzeuges war ein in Deutschland tätiger Gastarbeiter. Fahrer 
war ein Freund und Arbeitskollege von ihm, ebenfalls türkischer Staatsan-
gehöriger. Dieser geriet in Jugoslawien in einer scharfen Rechtskurve von 
der regennassen Fahrbahn ab und erfasste auf dem links gelegenen Fußweg 
den jugoslawischen Kläger. Diese Untergruppe des Fremdunfalls läßt sich 
als Fußgänger-Unfall klassifizieren und wird durch das Vorhandensein nur 
eines Kraftfahrzeuges gekennzeichnet, was bedeutsam wird, wenn man 
dem Element der Versicherung bzw. Zulassung eine bedeutsame Anknüp-
fungsrolle beimisst. 

Dabei kann es umgekehrt auch der Fußgänger sein, der durch Fehlver-
halten einen Kraftfahrzeug-Unfall etwa dadurch verursacht, daß er einen 
Kraftfahrzeug-Führer zu einem Ausweichmanöver veranlaßt, indem er un-
vorsichtig die Fahrbahn betritt. Solche Fälle ereignen sich mit Auslandsbe-
zug offensichtlich allerdings eher selten. Das AG Köln20 hatte über einen 
solchen Sachverhalt zu befinden. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der 
Schweiz. Beide Parteien waren Deutsche. Der Kläger stieß mit seinem Pkw 
mit dem Beklagten zusammen, der einen Fußgängerüberweg überquerte. 
Der Kläger behauptete u.a., der Beklagte sei blindlings in den Kotflügel 
seines Pkw hineingelaufen. 

Noch seltener ist das Entstehen eines Unfalls infolge tierischer Einwir-
kung in den Straßenverkehr. In der Gutachtenpraxis zum Internationalen 
und Ausländischen Privatrecht findet sich aber auch solches21. Zugrunde 
lag ein Sachverhalt, bei dem der Schäferhund eines Deutschen in Spanien 
plötzlich vor das Fahrzeug eines Niederländers lief und dieses beschädigte. 
Der niederländische Eigentümer war dabei selbst nur Beifahrer. Der Hund 
wurde nicht vom Deutschen selbst, sondern seiner Verlobten gefuhrt. Sol-
che Konstellationen befinden sich im äußersten Grenzbereich des interna-
tionalen Straßenverkehrsunfalls, weil der Zusammenhang mit typischen 

18 Bereits von Hippel, Schadensausgleich, S. 96, stellte fest, daß die motorisierten 
Verkehrsteilnehmer den Hauptteil der Verkehrsopfer ausmachen. 

19 VersR 1977, 1056. 
20 VersR 1979, 728. 
21 IPG 1975 Nr. 10 (Hamburg). 
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Kraftfahrzeugrisiken durch die sich verwirklichende Unberechenbarkeit 
tierischen Verhaltens verdrängt erscheint. Allerdings ist es nicht von vorn-
herein ausgeschlossen, daß im Rahmen der Abwägung der Verursachungs-
anteile ein Betriebsrisiko des Kraftfahrzeugs zur Anrechnung gelangt, so 
daß auch hier von einem internationalen Kraftfahrzeugunfall gesprochen 
werden kann22. 

Es sei hier nicht verkannt, daß sich der Typus des Fremdunfalls und der 
des Mitfahrerunfalls im selben Schadensereignis vermischen können. 
Schädigt Autofahrer A etwa durch den Zusammenstoß mit dem Wagen des 
B diesen, aber auch seinen eigenen Beifahrer C, ist eine solche Typenver-
mischung nicht zu verleugnen. Es zeigt sich hieran, daß der Begriff der 
Teilnahme am allgemeinen Verkehr relativ ist23. Eine Entmischung gelingt 
aber ohne weiteres durch den Rückgriff auf die dem Schuldrecht eigene 
Relativität des Schuldverhältnisses. Das Anspruchsverhältnis B gegen A 
stellt sich danach als Fremdunfall, die Relation C gegen A als Mitfahrerun-
fall dar. Ob diese Entmischung auch auf der Ebene des IPR ohne weiters 
sinnvoll ist oder ob eine einheitliche Anknüpfung des gesamten Un-
fallereignisses geboten ist, wird bei der Erörterung der Mehrheit von Ge-
schädigten im Rahmen der Auflockerung des Tatortgrundsatzes zu erörtern 
sein24. 

2. Der Miifahrerunfall 

a) Einführung 

Anders als man nach täglicher Lebenserfahrung vermuten dürfte, ist in der 
Rechtsprechung zum IPR der Mitfahrerunfall mindestens so häufig wie der 
Fremdunfall, wenn nicht häufer. Der Grund dafür ist einsichtig. Beim Mit-
fahrerunfall liegen regelmäßig Gemeinsamkeiten zwischen Schädiger und 
Geschädigtem, etwa in Form gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthaltes, 
vor. Dies eröffnet das Problem, ob die durch eine solche Gemeinsamkeit 
bezogene Rechtsordnung die Haftungsfrage entscheiden sollte. Diese Ge-
meinsamkeiten hängen zusammen mit dem bereits vor dem Schadensereig-
nis bestehenden sozialen Kontakt der Anspruchsparteien. Daran zeigt sich 
der signifikante Unterschied zum oben betrachteten Fremdunfall. Hier ist 
der Unfall kein rein zufälliges Zusammentreffen der Parteien, der Kontakt 
wird nicht erst durch dieses plötzliche Ereignis hergestellt. Einen typischen 
Mitfahrerunfall entschied der BGH am 8.3.198325 (sog. Polen-Fall). Ein 
Deutscher war dabei 1976 mit seinem in Deutschland zugelassenen Fahr-

22 S.o. § 1 II. 2. c). 
23 Stoll, FS Kegel, S. 113 (139). 
24 S.u. § 16 V. 
25 BGHZ 87, 95; vgl. zu dieser Entscheidung unten § 14 IV. 2. c) dd). 
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zeug nach Polen gekommen, um eine Verwandte zu besuchen. Auf festge-
fahrener Schneedecke verlor der Deutsche die Kontrolle über sein Fahr-
zeug und stieß auf der Gegenfahrbahn mit einem dort abgestellten Lkw 
frontal zusammen. Die unangeschnallt auf dem Beifahrersitz sitzende 
Verwandte wurde dadurch erheblich verletzt. 

b) Der Konvoiunfall 

Im vorliegenden Zusammenhang interessant ist auch die Sachverhaltsge-
staltung, die einem Entscheid des OLG Stuttgart vom 3.10.197226 zugrun-
delag. Griechische Staatsangehörige, offensichtlich Gastarbeiter, fuhren 
gemeinsam - jeder mit seiner Familie in seinem Pkw - aus Deutschland 
durch Jugoslawien in ihre Heimat. Dabei prallte in Jugoslawien der Letzte 
auf das Fahrzeug des Voranfahrenden. Dieses Phänomen sei hier als 
„Konvoiunfall" bezeichnet27. Er weist die entscheidende Übereinstimmung 
mit dem Mitfahrerunfall insoweit auf, als eine soziale Beziehung zwischen 
den Beteiligten vor dem Unfallereignis geknüpft wurde. Eine Gleichbe-
handlung drängt sich dabei schon deshalb auf, weil es nur von Gegeben-
heiten des Zufalls abhängen mag, ob die Beteiligten in einem Kraftfahr-
zeug sich auf die Fahrt begeben („echter" Mitfahrerunfall) oder sich - aus 
Platz- oder sonstigen Gründen - auf mehrere verteilen. Der Konvoiunfall 
läßt sich also grundsätzlich dem Typus des Mitfahrerunfalls unterordnen. 
Allerdings ist anders als beim Mitfahrerunfall regelmäßig beim Konvoiun-
fall zwingend eine Beteiligung von mehr als einem Kraftfahrzeug gegeben. 
Hält man bei der Anknüpfung die Zulassung bzw. Versicherung, etwa we-
gen des Faktors des Betriebsrisikos der beteiligten Kraftfahrzeuge bzw. des 
beteiligten Kraftfahrzeuges, für bedeutsam, können sich insoweit Unter-
schiede ergeben. Unter diesem Aspekt nähert sich die Situation eher dem 
Fremdunfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen an. 

c) Der qualifizierte Mitfahrerunfall 

Von Fall zu Fall mag die Situation so beschaffen sein, daß nicht nur ein 
rein sozialer Kontakt das Verhältnis Schädiger - Geschädigter prägt, son-
dern er sich zu einer rechtlichen Beziehung verfestigt hat. Es liegt hier 
nicht nur eine bloße Mitfahrt im Sinne einer rein tatsächlichen Beziehung 
vor, sondern zwischen den Beteiligten besteht eine rechtliche Sonderbezie-

26 VersR 1973, 529. 
27 Eine solche Konstellation lag auch in dem für die Entwicklung der französischen 

Rechtsprechung bedeutsamen arrêt Latour - Cour de cassation, Rev.crit. 1949, 89 - vor: 
Ein Franzose war mit seinem Lastwagen in Spanien mit einer Lokomotive zusammenge-
stoßen, wobei durch die somit herbeigeführte Explosion ein anderer französischer Last-
wagenfahrer, der im selben Konvoi mitfuhr, zu Tode kam. 
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hung in dem Sinne, daß besondere Verhaltens- bzw. Schutzpflichten des 
Fahrers gegenüber den Insassen entstanden sind. 

Dabei kann es sich, wie beim Urteil des BGH vom 28.3 .196128, um ein 
Vertragsverhältnis handeln. Damals hatte in Wiesbaden ein Detektiv einen 
Taxi-Unternehmer beauftragt, ihn nach Cannes und von dort wieder zurück 
bis nach Zürich zu fahren. Auf der Rückfahrt von Cannes geriet das Fahr-
zeug in den französischen Westalpen von der Fahrbahn ab. Hier wird, weil 
auch vertragliche Ansprüche in Betracht kommen, die Möglichkeit eines 
Einflusses der bereits bestehenden Beziehung auf die Anknüpfung (quasi-) 
deliktischer Haftungsansprüche besonders plastisch. 

Häufiger als vertragliche Beziehungen waren in der deutschen Recht-
sprechung familiäre. So etwa in der letzten großen Leitentscheidung des 
BGH vom 7.7.199229. Der zugrundeliegende Verkehrsunfall ereignete sich 
in der Türkei. Der 1988 in der BRD geborene Kläger war ebenso wie seine 
seit 1972 in Deutschland lebenden Eltern türkischer Staatsangehöriger. Er 
befand sich 1990 mit seinen Eltern in einem von seiner Mutter gesteuerten, 
in Deutschland zugelassenen und bei einem deutschen Versicherer versi-
cherten Pkw auf einer Urlaubsreise in der Türkei. Bei einem dort von sei-
ner Mutter verschuldeten Verkehrsunfall wurde der Kläger schwer verletzt. 
Hier lag in Form des Rechtsverhältnisses zwischen Eltern und Kind eine 
rechtliche Sonderverbindung vor. 

Solche Konstellationen lassen sich als „qualifizierter Mitfahrerunfall" 
klassizifieren30. 

d) Der einfache Mitfahrerunfall 

Gegenüber dem qualifizierten zeichnet sich der einfache Mitfahrerunfall 
dadurch aus, daß eine reine Gefälligkeitsfahrt ohne begleitende rechtlich 
ausgestaltete Beziehung das „pre-tort-Verhältnis" der Beteiligten prägt. 
Entscheidend für diese Abgrenzung zwischen einfachem und qualifizier-
tem Mitfahrerunfall muß letztendlich sein, ob eine Sonderbeziehung gege-
ben ist, die infolge des Verkehrsunfalls auch einen nicht deliktischen An-
spruch - etwa vertraglicher oder familienrechtlicher Natur - zum Entste-
hen bringt. Entscheiden kann diese Frage letztlich nur das Statut, dem die 
fragliche Sonderbeziehung unterliegt. 

Ob dieser Unterschied sich bei der Anknüpfung auswirken muß, ist eine 
andere Frage, die noch zu erörtern sein wird31. Jedenfalls aber ist die Klas-
sifikation als einfacher oder qualifizierter Mitfahrerunfall deshalb beson-

28 BGH VersR 1961, 518; vgl. zu dieser Entscheidung unten § 15 III. 1. 
29 BGHZ 119, 137; vgl. zu dieser Entscheidung unten § 14 IV. 2. c) ff). 
30 Die Differenzierung einfacher oder qualifizierter Mitfahrerunfall findet sich bei 

Schwimann, ZVR 1978, 161. 
31 S.u. § 15 V. 2. 
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ders schwierig, weil in den Sachrechtsordnungen die Grenze zwischen der 
reinen Gefälligkeitsfahrt, die keinerlei besondere Verhaltens- bzw. Schutz-
pflichten neben den allgemeinen deliktischen zum Entstehen bringt, und 
der „qualifizierten" Gefälligkeitsfahrt, die zumindest eigene Schutzpflich-
ten bewirkt oder schon als Vertragsverhältnis zu bewerten ist, unterschied-
lich gezogen sein kann32. 

e) Der Reisegruppenunfall 

Delikte innerhalb von Reisegesellschaften werden in der Literatur häufiger 
als Ansatzpunkt dogmatischer Erörterung herangezogen33. Dabei geht es 
aber weniger um Straßenverkehrsunfälle als um sonstige unerlaubte 
Handlungen, etwa Beleidigungen zwischen Teilnehmern der Reise34. Hier 
gibt die Geschlossenheit der Gruppe und der dadurch zum Ausdruck kom-
mende dauerhaft bestehende soziale Kontakt Anlaß zur Frage nach einer 
Abweichung von der lex loci delicti. Straßenverkehrsunfälle unter Beteili-
gung ganzer Reisegesellschaften finden sich in der deutschen Rechtspre-
chung, soweit ersichtlich, nicht, obwohl sie im täglichen Leben nicht selten 
sind. Binder35führt als Beispiel an, daß ein französisches Reisebüro Omni-
busfahrten ins Ausland veranstaltet und sich dabei in der Schweiz ein 
schwerer Unfall ereignet, als der Fahrzeuglenker eine Kurve zu schnell 
durchfahren will. Der Autobus stürzt einen Abhang hinab; die meisten 
Fahrgäste werden verletzt. Ein ähnlich gelagerter Fall hatte dem schweize-
rischen BG einmal zur Entscheidung vorgelegen36, nachdem im Jahre 1938 
eine französische Staatsangehörige, wohnhaft im Elsaß, an einer Gesell-
schaftsfahrt teilgenommen hatte, die von einer im Elsaß niedergelassenen 
Autotransportfirma ausgeführt. wurde. Der beklagte Fahrer war ebenfalls 
französischer Staatsangehöriger. Im Baselland stieß der Gesellschafts-
kraftwagen auf einem unbewachten Bahnübergang mit einem Motorwagen 
der Bahn zusammen. Die Rechtsprechung des österreichischen OGH kennt 
ebenfalls einen vergleichbaren Fall37. Ein Autobus mit österreichischem 
Kennzeichen war in Ungarn an einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug 
mit ungarischem Kennzeichen beteiligt. Der Kläger war zur Zeit dieses 
Unfalles Insasse des genannten Autobusses, der Beklagte dessen Halter. 

32 S.u. § 15 V. 3. b) cc) ß). 
33 Z.B. Binder, RabelsZ 20 (1955), 401 ff. 
34 Z.B. Binder, aaO. 
35 AaO. 
36 BGE 66 (1940) II, 165. 
37 OGH ZfRV 1975, 227 mit Anm. Schwimann; der französische Tribunal de grande 

instance de Chambery, Rev.crit. 1967, 110, halte einen ähnlich gelagerten Fall zu ent-
scheiden. 
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Der Reisegruppenunfall unterscheidet sich vom Mitfahrerunfall in vie-
lerlei Hinsicht kaum. Er kann ebenso als einfacher oder qualifizierter auf-
treten. Interessant wird er aber zum einen, wenn etwa nicht durch Ver-
schulden des Fahrers, sondern eines anderen Mitreisenden die Unfallursa-
che gesetzt wird. Da zwischen den Teilnehmern kein Vertragsverhältnis 
besteht, stellt sich die Frage, ob man insoweit die Situation wie einen ein-
fachen Mitfahrerunfall sieht. Vor allem aber wird bei einem entsprechen-
den Unfall in der Regel eine Vielzahl Geschädigter auftreten, so daß sich 
das Problem der einheitlichen Anknüpfung aller Ansprüche oder Differen-
zierung nach Anspruchsverhältnissen hier in besonderer Weise aufwerfen 
wird. 

III. Die Typisierung durch territoriale Betrachtung des unfallursächli-
chen Verhaltens 

1. Einführung 

Die Lokalisierung des unfallträchtigen Verhaltens erlangt ihre Bedeutung 
im Rahmen der klassischen Anknüpfung außervertraglicher Haftungsan-
sprüche an die lex loci delicti commissi. Dabei verstand die feststehende 
deutsche herrschende Auffassung bislang unter Tatort jeden Ort, an dem 
auch nur ein Teil des gesetzlichen Deliktstatbestandes verwirklicht wurde 
(Ubiquitätsregel)38. Tatort ist sonach sowohl der Handlungsort als auch der 
Erfolgsort39. Der Ort, an dem sich der Täter bei Begehung der Tat befindet, 
ist dabei Handlungsort40, Erfolgsort derjenige, an dem das unmittelbar be-
troffene Rechtsgut (Interesse) zur Zeit der Verletzung sich befindet bzw. 
lokalisiert wird41. 

Dagegen ist unstrittig für das Internationale Deliktsrecht, daß der sog. 
Schadensort für die Anknüpfung keine Rolle spielt42. Das ist der Ort bzw. 
sind die Orte, wo der Schaden oder die einzelnen Schadensfolgen einge-
treten sind bzw. der Schaden behoben wurde. Hierunter fällt etwa der Ort, 

38 Stellvertretend für viele Müko/Kreuzer Art. 38 Rn. 40; Dörner, Jura 1990, 57 (60); 
ausführlich von Hein, Günstigkeitsprinzip. 

39 Stellvertretend für viele Müller, JZ 1986, 212; Beitzke, in: Schadensersatz bei Stra-
ßenverkehrsunfällen, S. 161 (167). 

40 Stellvertretend für alle Kropholler, IPR, S. 495; Maller, aaO. 
41 Für alle Kropholler, aaO, S. 496; Müller, aaO. 
42 Für alle Müko/Kreuzer, Art. 38 Rn. 48; Erman/Hohloch, 10. Aufl., Art. 40 EGBGB 

Rn. 25; Soe/Lüderitz, Art. 38 Rn. 11; Staud/von Hoffmann, Art. 38 EGBGB Rn. 117 
mwN; Kropholler, IPR, S. 497; von Hoffmann, IPR, § 11 Rn. 30; von Bar, IPR Bd. 2, 
Rn. 663; Beitzke, JuS 1966, 139 (142); ders., in: Schadensersatz aus Straßenverkehrsun-
fällen, S. 9 (30); IPG 1983 Nr. 12 (Freiburg), S. 105 Fn. 4; für die Neuregelung in Art. 40 
Abs. 1 EGBGB n.F. auch Junker, JZ 2000, 477 (482), und von Hein, Günstigkeitsprinzip, 
S. 151, zum Ref 1993 und RegE 1998. 


